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Mit Beziehung auf die Entschließung des Nationalrates 

beehrt sich das Bundesministerium für Justiz. je 25 Aus­

fertigungen des im Gegenstand genannten Gesetzesentwurfs 

und der Erläuterungen dazu mit dem Ersuchen um Kenntnis­

nahme zu übersenden. Die im Rahmen des Begutachtungsver­

fahrens befaßten Stellen wurden urn allfällige Stellung-

nahme spätestens zum 8.11.1985 ersucht. 

Für die Richtigkeit 
deI��Ung: 

• • 

27. September 1985 

Für den Bundesminister: 
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Bunde�gc�ot z vom über eine 

Änderung der ehenamcncrechtlichen 

Bestimmungen im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 

und im Pcrsonenctandsgesetz 

( Ehename nsrecht�änderungsgesctz 1985) 

• I 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel r 

Änderung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 

1. Juni 1811. JGS. Nr. 946. zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr. 566/1983 sowie die Kundmachung 

BGBl.Nr. 196/1985. wird wie tolgt geändert: 

1. Der § 93 hat zu lauten: 

�§ 93. Die Ehegatt en haben den gleichen Familiennamen 

zu fUhren. Dieser ist der Familienname eines der 

Ehegatten. den die Verlobten vor oder bei der 

Eheschließung in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter 

Urkunde als gemeinsamen Familiennamen bestimmt haben. 

Mangel� einer solchen Bestimmung wird der Familienname des 

Mannes oder der Frau gemeinsamer Familienname. je nachdem 
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ob der Bundesminister für Justiz den einen oder den 

anderen auf Grund dcs § 93a allgemein festgestellt hat. In 

diesem �all k6nnen die Ehegatten die im zweiten Satz 

angeführte Bestimmung des gemeinsamen Familiennamens 

wirksam nachholen. sofern die Urkunde dem Standesbeamten 
. I 

innerhalb eines Jahres nach der Ehes chließung zukommt. 

Derjenige Ehegatte. der nach hbs. 1 den Familiennamen 

des anderen Ehegatten als gemeinsamen Familiennamen zu 

führen hat. hat das Recht. seinen bisherigen Familiennamen 

unter Setzung eines Bindestrichs nachzustellen. Er hat das 

Recht zu verlangen. daß er in Urkunden aller Art mit 

diesem Doppelnamen bezeichnet wird. Die FÜhrung der 

Personens tands bücher und die Ausstellung von 

Personenstands urkunden werden durch dies e Anordnungen 

niCht berührt. 

Ein Familienname. der von einem früheren Ehegatten aus 

einer geschiedenen oder aufgehobenen Ehe abgeleitet wird. 

darf weder im Sinn des Abs. 1 als gemeinsamer Familienname 

geführt oder bestimmt noch im Sinn des Abs. 2 nachgestellt 

werden: dann beziehen sieh die Abs. 1 und 2 auf den 

zuletzt vor der Schließung der geSChiedenen oder 

aufgehobenen Ehe gefÜhrten Familiennamen. " 

2. Nach dem § 93 wird folgende Bestimmung eingefügt: 

"5 93 a. Der Bundesminister für Jus tiz hat durch 

Verordnung als nach § 93 Abc. 1 dritter Satz zu führenden 

gemeinsamen Familiennamen entweder den Familiennamen dec 
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Mannes oder den der Frau f estz ustellen . je nachdem ob nach 

statistischen Ermittlungen im vorangegangenen Kalenderj ahr 

der eine oder der andere häutiger als Yolge einer 

Eheschließung gemeinsamer �amilicnn3me geworden ist. 

Eine erneute Feststellung ist vorzunehmen . wenn eich 
• I 

nach den etatistiechen Ermittlungen ein Wechsel zum 

Familiennamen des anderen Ehegatten ergibt." 

�rtikel 11 

Änderungen dee Pereonenstandsgesetzee 

Das Personenstandegeset z . BGBl. Nr. 60/1983 . wird wie 

folgt geändert: 

1. Die Z 3 des § 53 Abs. 1 hat zu lauten : 

"3 . die Erklärungen über die Bestimmung dee nach der 

Eheschließung zu führenden Familiennamens: " 

2. Im § 54 Abs. 1 wird die Anführung des § 53 Abs. 1 

Z 1. 4 und 5 durch die Anführung des § 53 Abs. 1 Z 1. 3 .  4 

und 5 ersetzt. 

3 .  Im § 54 Abs. 2 wird die AnfÜhrung des § 53 Abs. 1 

Z 4 durch die Anführung des § 53 Abs. 1 Z 3 und 4 ersetzt. 

1955C 
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�rt i �e 1 l.li 

tlbcrgangebeetimmungen 

� Bei Eheechließungen. die im Jahr 1986 

. , 

etattgefunden haben. iet § 93 Abc. 1 dritter Satz ABGB 

ohne dieebezügliche Feetetellung de� Bundeeminietere für 

Juetiz co anzuwenden. daß mangele Bectimmung dee 

g emeinsamen Familiennamene durch die verlobten der 

Familienname des Mannee gemeinsamer Familienname wird. 

5 2. Der Feststel l ung dee Bundeeminicterc für Justiz 

nach § 9 3a Abs. 1 ABGB für das Jahr 1987 iet die 

Ermittlung der namcnerechtlichen Folgen der 

Eheschließungen im ereten Halbjahr 1986 zugrunde zu legen. 

Artik.el IV 

Schlußbeet i mmungen 

� Dieses Bundcegeeetz tritt am 1 .  Jänner 1986 in 

Kraft. 

� verordnungen zur: Durchführung diesec Bundesgeeetz 

können ab dem Tag seiner: Kundmachung erlaeeen werden. 

� Mit der Vollziehung dieeee BUndesgesetzee sind 

betraut: 

1955C 
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1. Hinsichtlich der Art. I und 111 der Bundesminister 

tür Justiz. 

2. hinsichtlich des Art. 11 der Bundesminister für 
Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister tür Justiz . 

• I 
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VORBLATT 

Problem: § 93 AßGE regelt d ie N3meneführung von Personen. 

die verheiratet eind oder deren Ehe aufgehoben. geschieden 

oder durch Tod au fgelös t iet. Der verfaeeungsgerichtshof 

. I 

hat § 93 ABGB mit wirksamkeit mit Ablauf dcs 28.2.1926 

wegen verfassungswidrigkeit. - Verletzung des 

Gleichheitssatzes. besondere durch den Abs. 2 

_ aufgehoben. Ab 1 . 3 . 1 986 würde daher durch Eheschließung 

kein gemeinsamer Familienname der Ehegatten mehr entstehen 

können. Im Hinblick auf den wortlaut des aufgehobenen § 9 3  

Abs. 1 ABGB könnte sogar die Meinung vertreten werden. daß 

Personen. deren Familienname durch die Eheschließung 

geändert worden ist. wieder den ursprünglichen 

Familiennamen führen müssen. 

Lösung: Geechlechtsneutrale Neufacsung des § 93 ABGB. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Gering. 

1955C 
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Erläuterungen 

�flgemeiner Teil 

1. Nach geltendem Recht haben "die Ehegatten" den gleichen 

Familienamen zu fUhren (5 93 Abc. 1 ercter Satz ABCB). 
. . 

Dieeer Familiename iet entweder der Familiename des Mannes 

( §  93 Abc. 1 zweiter Satz ercter PalI ABCB) oder der 

�amilienname der Prau; letzterer wird nur dann gemeineamer 

Familienname. wenn ihn die Verlobten vor der Eheschließung 

in öff entlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde 

vereinbaren ( §  93 Abc. 1 zweiter Satz zweiter Fall ABGB). 

2. Im ersten Fall dee § 93 Abc. 1 zweiter Satz ABGB - also 

wenn der Familienname des Mannes unmittelbar auf Grund des 

Gesetzee gemeinsamer Familienname geworden ict - hat die 

Frau das höchetpersönliche Recht. bei der Führung des 

gemeinsamen Familiennamens ihren bieherigen Pamiliennamen 

unter Setzung eines Bindestriche nachzustellen. Sie hat 

das Recht zu verlangen. in Urkunden aller Art mit diesem 

Doppelnamen bezeichnet zu werden. ausgenommen sind jedoch 

die FÜhrung der Personenetandcbücher und die Ausstellung 

von Personenstandsurkunden (§ 93 Abs. 2 ABGB). 

3. Ein Pamiliename. der von einem früheren Ehegatten aus 

einer geschiedenen oder aufgehobenen Ehe abgeleitet wird. 

darf niCht nach Abc. 1 als gemeinsamer Familienname 
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geführ� und nicht nach hb�. � nachge��ellt werden: die 

�cgelungcn der Abc. 1 und 2 gelten dann tür den zulc�zt 

vor der Schließung der gc�chicdenen oder aufgehobenen Ehe 

geführten F3milienn�men (§ 93 Abc. J ABGß). 

�. Die dargestellten Regelungen gelten nicht nur für in 

aUfrechter Ehe verheir3tete Perconen: cie gelten auch für 

Perconen. deren Ehe geschieden. aufgehoben oder durch den 

Tod des Ehegatten aufgelöst ist: nur die Nichtigerkl�rung 

der �he fÜhrt dazu. daß der vor der Eheschließung geführte 

Familienname wieder zu führen ist (Edlbacher. Namensrecht 

67 f . •  83 t . •  85 f . •  100). 

5. Mit Urteil vom 5.3 .19S�. G 174/84-11. hat der 

Verfassungsgerichtshof § 93 ABGB mit Ablauf des 28.2.1986 

als verfassungswidrig aufgehoben und ausgesprochen. daß 

frühere gesetzliche Bestimmungen nicht wieder im 

Wirks amkeit treten. Der Verfassungsgerichtshof hat s eine 

Entscheidung damit begründet. § 93 Abc. 2 ABGß s ei dahin 

auszulegen. daß ein vergleichbares Recht dem Mann. dessen 

Familienname durch Vereinbarung des Familiennamens der 

Frau als gemeinsamen Familiennamen eine Änderung erfahren 

hat. nicht zukomme: dies sei aber ein durch Art. 7 Abs. 1 

B-VG ausdrücklich verpönter Fall eines Vorrechtes des 

Geschlechtes. das weder auf Unterschieden in der Natur der 

Ges chlechter noch durch sonstige 

1955C 

197/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)12 von 34

www.parlament.gv.at



- ') 

Unter::;chicdc im "('at.:;,Jchli("hen qcrcchtfcrt.igt werden l':.ann. 

Dac zur �ührung de::; Doppelnamens anla8gcbendc BedÜrfnis 

scheine bei Männcrn ebenso objektiven Momenten zu 

entspringen wie bei Frauen. Die im zweiten Satz dec Abc. 1 

enthaltene Differenzierung dürfte im gegebenen 

Zuca�menhang nicht von Bedeutung cein; diese Regelung 

scheine nicht den künftigen gemeincamen Familiennamen zu 

bestimmen. sondern bloß unter Bedacht- nahme auf die 

traditioncbedingte Wahrscheinlichkeit die technische 

Vorgangsweise bei der in jedem Fall auf einen 

übereinstimmenden Willensentcchluß beruhenden Auswahl des 

gemeinsamen Familiennamens festzulegen. In diesem 

Zusammenhang sei davon auszugehen. daß die Verlobten 

entweder - und zwar in der weitaus überwiegenden Zahl der 

Fälle - den Mannesnamen oder - wenngleich derzeit ganz 

selten - den Frauennamen ale gemeinsamen Familiennamen 

einvernehmlich wählten. Nur ein solches Verständnis des 

§ 93 Abs. 1 ABOB trüge aueh der grundsätZlich 

gleichberechtigten Stellung der Ehepartner hinreichend 

Rechnung. § 93 Abs. 2 ABCß nehme auf ein Bedürfnis 

Bedacht. das der infolge des Zwanges zur Einigung 

Unterlegene jeweils in gleicher Weise habe. Weiter hat der 

Verfassungsgerichtshof ausgeführt. daß es keinen 

Anlaßpunkt dafür gebe. daß der Prozentsatz jener. die 

ihren früheren Namen dem vom Partner abgeleiteten 

nachstellen wollten. beim Männern kleiner Gei als bei 
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�rauen. E� sei daher nich� mögliCh. sich auf die Regelung 

eines Ilärtefalles zu beruten. Zur Verfaccungcwidrigkeit 

der Abc. 1 und 3 des § 93 ABCB hat der 

Verfaccungsgerichtshof niChts ausgeführt: er hat 

allerdings bemerkt. daß gegen die vorläufige Annahme im 
• I 

Einleitungsbecchluß. § 93 AllCB bilde eine untrennbare 

Einheit. niChts vorgebracht worden sei. 

6. Da § 93 ABGB die Namensführung verheirateter oder 

verheiratet gewesener Personen regelt. würde seine 

Aufhebung bewirken. daß ab 1.3.1986 durch Eheschließung 

kein gemeinsamer Familienname der Ehegatten mehr entsteht. 

'Im Zusammenhang mit dem AussprUCh. daß frühere gesetzliche 

Bestimmungen niCht in Wirks amkeit treten. könnte die 

Meinung vertreten werden. daß Personen. deren Familienname 

durch die Eheschließung geändert worden ist. wieder 

verpflichtet wären. ihren Geschlechtsnamen zu _führen. Dies 

alles wäre dem betroffenen Personenkreis niCht zumutbar. 

Es ist daher nötig. raschestmöglich ein Ersatzgesetz zu 

erlascen. 

'/. I1iefür gibt es ven::chiedene M6g1 ichkei ten. Da das 

geltende Namensrecht - zum Unterschied zu den meisten 

übrigen Regelungen des Familienrechts nicht völlig 

geschlechtsneutral ist. wäre es bestechend. die 

Gelegenheit zu benutzen. das g esamte Namensrecht - vor 
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allem auch dac Recht dee Kindecnamene - gecchlechtcneutral 

neu zu regeln. Dic::: iG� abcr nicht mit der gebotenen 

Hacchheit möglich. Eine :::olche Neuordnung würde nicht. nur 

die nbkehr von namencrechtlichen Crundeät zen mit Gich 

bringen. die in der Bevölkerung beliebt Gind und eich 
. , 

eingelebt haben. condern auch die eChwierige Frage löeen 

müeeen. welche Namen ein Kind verechiedennamiger Elt.ern 

führen Go11. ohne daß kaum verwendbare Namensverbindungen 

entetehen. Dabei wird ec wohl nötig eein. neue 

- vielleicht derzeit kaum vorctellbare - Rechtcinstrumente 

zu entwickeln. Diec kann aber nicht ohne länger dauernde 

und corgfällig geführt e Dicy.ueeion in der ÖffentliChkeit 

vorgenommen werden. Weiter darf nicht übercehen werden. 

daß dae Namensrecht - hineichtlich der Nameneführung der 

von einer Legitimation betroffenen Personen - letztmals 

mit Wirkeamkeit ab 1.1.1984 durch dae BG 

BGBI. Nr. 566/1983 geändert worden ist: gerade für die 

wiChtige Frage der Namencführung cind häUfige Änderungen 

der Rechtelage abzulehnen. 

8. Ee iet daher nötig. Regelungen zu finden. die sich in 

dac bectehende Namenceyetem einf ügen und die vom 

verfaceungsgerichtshof gerügten Mängel vermeiden. 
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9. Eine M5g1ichkeit wjre wie richler (JBI. 1935. 416) 

varge�chlagen h�� . den �bc. 2 �C� 5 93 nBG8 

gleichheit�konform zu ge�ta1tcn und die �b�. 1 und 3 

unverändert zu lassen. Die�e Lösung hat zwar den Vorteil. 

daß sie gesetzestechnicch sparsam ist und kaum generelle 
. . 

Vollzugeakte erfordert. Es wj re daher möglich. ein 

derartiges Gesetz zum letztmöglichen Zeitpunkt zu erlassen. 

10. Nachteilig Obgleich nach den Ausführungen de� VfGH 

möglicherweice nicht verfa��ung�widrig - scheint aber. daß 

§ 93 nb�. 1 ABGB idgF nicht ge�chlechtsneutral gefaßt ist 

und einen klaren Vorrang dee Mannecnamenc erkennen läßt. 

Zwar könne man -- dem Vorschlag Bydlinckis (Der 

Gleichheitscatz im äetcrrcichicchen Privatrecht. Gutachten 

für den ersten öcterreichicchen Juri�tentag 104 ff . •  

bec. 106) folgend - die Eheschließung von einer Erklärung 

der Verlobten abhängig zu machen. mit der sie ihren 

Familiennamen - und den ihrer Kinder - festlegen. Eine 

solche Regelung wäre aber nicht nur eine Abkehr von � 

dem derzeit im geltenden österreichicchen �herecht 

herrechenden Grundsatz der Freiheit der Eheschließung. 

sondern hätte den Nachteil. daß es nur schwer gelingen 

würde. Perconen. die ihre Ehe im Ausland schließen. mit 

diesem Hegelungsinstrument vollstjndig zu erfassen. Weiter 

schiene es mit den herrschenden Grundsätzen dee 
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�henamenzrecht� nicht vereinbar. nunmehr eine Mögl ich�eit 

zu eröf fnen. daß Ehegatten auch nach öetcrreichiechem 

Recht untercchiedliche Yamiliennamen fUhr en. 

1 1 .  Diese Nachteile vermeidet die vorgezchlagene Lözung. 
. . 

die grundzätzlich vorsicht. daß die Verlobten vor der 

Ehczchließung bectimmen. ob eie den Familiennamen des 

Mannes oder den Familiennamen der Frau als gemeinsamen 

Familiennamen führen wollen. Da man die Verlobten zu einer 

solchen Vereinbarung aber nicht zwingen kann. muß für den 

Fall. daß sie sich nicht einigen. eine gezet zliche 

Namensfolge gefunden werden. über die sieh die Verlobten 

im voraus leicht informieren können. SinnVOll scheint es. 

in diesem Fall diejenigen Namensf olge eintreten zu lassen. 

die die meisten Ehepaare auf Grund ihrer vereinbarung für 

sieh selbst gewünscht haben. Dies setzt freilich vorauc. 

daß Namensbestimmungcerklärungen statistisch erfaßt und 

das Ergebnis dieser statistischen Erf assung in 

rechtsverbindlicher Weise kundgemacht wird. 

Selbstverständlich sollte auch im Fall einer solchen 

Lösung für den bei der Namenswahl oder der gesetZlichen 

Namencfolge "Unterl egenen" die MögliChkeit erhalten 

werden. seinen früheren Familiennamen dem gemeinzamen 

Ehenamen nachzustellen. 
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12. E� wird nötig �cin. Jie d erz e i t vorge�ehene 

wenngleich auch komplizierte - Regelung deG Ab�. J de� 

§ 93 AllCH �ufrecht zu erhalten. 1m Zusammenhang mit der 

�ührung des gemein�amcn �amiliennamen� nach § 93 Ab�. 1 

ABGB könnte �ie f ür künftige Ehe�chließungen zwar 
. , 

aufgegeben werden. doch wurde sie bereit� in zahlreichen 

Fällen im Zucammenhang mit der Nachctellung des früheren 

FamiliennameDc nach § 93 Abc. 2 ABGB angewandt. In diesen 

Fällen wurden den bet.roffenen Perconen bereits Urkunden. 

die die Namensftihrung nach d�m geltenden Recht enthalten. 

ausge�tellt. Sowohl für die betroffenen Personen wie auch 

für die VOllzugsorgane wäre es unzumutbar. die 

Namen�führung von einem auf den anderen Tag umzu�tellen. 

Diecbezügliche Änderungen bedürfen einer längerdauernden 

Ubergangcfrist. Eine einfache Ubergang�regelung könnte 

niCht verhindern. daß die Namensführung nach altem und 

neuern Recht nebeneinander besteht und so Mißverständnisse 

entctehen. Es könnte vorkommen. daß eine verheiratete Frau 

in einem vor dem Inkraf ttreten des neuen Rechtes 

ausgestellen Reisepaß mit völlig anderen Doppelnamen 

bezeichnet wird als in einem nach Inkraf ttreten des neuen 

Rechts ausgestellen Zweitpaß. Neue Regelungen könnten nur 

nach einer längerdauernden zweiphasigen Ubcrgangsperiodc 

(cr�t.e Phase: Auslaufen der alten Namensrege lung. zweite 

Phase: Verst.reichen einer gewi�se Zeit ohne 
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Doppelnamcnercgelung} eingeführt werden. Zur Vermeidung 

�clchcr �chwie�igkeiten iet C� daher n6tig. § 93 Abc. J 

�EGß unveränd er t in dae neue Recht zu übernehmen . 

13. Zu den Kocten der Neur egelung eei bemerkt. daß die 
. . 

nötigen Zählungen berei te jetzt vorgcnmmen werden und 

daher keine Mehrbelaetung der mit 

Personenstandsangelegenheiten bef aßten Behörden verursacht 

wird. Im Bereich dec Bundes werden geringf ügige 

hrbeitsmehrbelastungen durch Vorbereitungen der 

Kundmachungen sowie die Druckkosten f ür eine Kundmachung 

im Bundesgesetzblatt auflaufen. 
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ßceondcrcr '!'cil 

Zum �rtitcl 1 

Zu Z 1 
. .  , 

Nach dem - unverändert gebliebenen - § 93 �be. 1 erster 

Satz �BGB haben die Ehegatten den gleichen Familiennamen 

zu führen. Der zweite 3atz etellt den Grundsatz auf. daß 

gemeinsamer Familienname derjenige Familienname ist. den 

die Verlobten vor oder bei der Eheschließung als solchen 

bestimmt haben; Form ist - wie s chon bisher für die 

Bes timmung des Familiennamens der Frau als gemeinsamen 

Familiennamen - die öffentliche oder öffentlich 

beglaUbigte Urkunde. Eine verpflichtung fUr die Verlobten. 

den gemeinsamen Yamiliennamen zu bestimmen. besteht nicht. 

Es wäre unangemessen. an die Nichteinhaltung einer solchen 

Verpflichtung die Ungßltigkeit der Ehe und wohl auch die 

Unel'1E!l ichkei t der darin geborenen Kinder zu knüpf en. Um 

diee zu erreichen. müßte eine tiefgreifende Änderung des 

geltenden Eherechte vorgenommen werden. Es wäre auch nicht 

cinnvoll. ein s chlichtes Trauungcverbot für den 

Standesbeamten an die Nichteinhaltung der verpflichtung zu 

knUpfen: die Verlobten könnten dieses Trauungsverbot wohl 

dadurch umgehen. daß s ie die Ehe im Ausland schließen. Um 

dies zu vermeiden. sieht der dritte Satz vor. daß mangels 
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1 ., 

einer Be�timmung des gemeinsamen familiennamens durch die 

Verlobten entweder der Mann c � n a me oder der �rauenname 

gcmcin�amcr Familiennamen wird. wobei es dem 

Bundesminister für J ustiz �ukommt. durch Ve rordnung z u  

bestimmen. welcher der genannten Namen in diecen fällen 

gemeinsamer Familienname wird. Allgemeiner Grundcatz ist. 

daß jeweilS der Mannee na me oder der Frauenname gemeinsamer 

Fami lienname werden coll. der in einer vorangegangenen 

PeriOde häufiger nach den vorhin erwähnten Regelungen als 

gemeinsamer familienname bestimmt worden iet. Nach § 22 

Abs. 1 PStV. BCB1.Nr. 529/ 1983. hat der Standesbeamte die 

Verlobten auf die Rechtsvorschriften über die 

Namensführung als folge der Eheschließung hinzuweisen. 

Verlobte. die im Ausland die Ehe schließen. müs�en sich 

gegebenenfalls nach diesen RechtsvorSChritten selbst 

erkundigen . Die vorgeschlagene Regelung stellt sicher. daß 

Personen. die die Ehe geschlossen haben. ohne eine 

Bectimmung des gemeinsamen Familiennamens vorzunehmen. 

sofort auf Grund dcs Gesetzes und der diesbezüglich 

ergangenen Verordnung Personenstandcur kunden ausgestellt 

werden können. aus denen der während der Ehe zu führcinde 

Familienname hervorgeht . Aber auch in diecem fall soll den 

�hegatten die Mcglichkeit gegeben werden. den 

�amiliennamen durch eine Vereinbarung zu bestimmen ; der 

letzte Satz gibt ihnen die Möglichkeit. diece Bestimmung 

nachzuholen. Die diesbezügliche öff entliche oder 
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ö ffentlich beglaubigte Urkunde muß des Standes beamten - im 

PStG ( sieh e Artikel II) wird festgelegt. welchem 

Standesbeamten - innerhalb eines Jahree nach der 

Eheschließung zugekommen sein. Da Änderungen dee Rechte 

dee Kindeenamenc nicht vorgenommen werden. führt die 

Regelung dazu. daß Kinder. die nach einer solchen 

nachträglichen Bestimmung dee gemeinsamen Familiennamens 

geboren werden. den neubestimmten Familiennamen als 

gemeinsamen Familiennamen erwerben (§ 13 9 Abc. 1 erster 

Satz ABGB). Die vor einer solchen Neubestimmung geborenen 

Kinder können entwed er diesen - vom nunmehrigen 

Familiennamen der Eltern abweichenden Familiennamen 

- behalten oder. wenn sie dies niCht wollen. ihren 

Familienname nach den 55 1 ff. NameneänderungsC dRGBl. I 

S 9 dem ihrer Eltern anpassen laseen. 

Der Abs. 2 gibt demjenigen Ehegatten. der den 

Familiennamen des anderen Ehegatten - als Folge des Abs. 1 

( aleo auch bei nachträglicher Bestimmung des 

Familiennamens) fÜhrt - dae Recht. den bisherigen 

Familiennamen unter Setzung eines Bindeetrichs 

nachzustellen: ein solches Hecht hat echon bi eher - jedoch 

nur für die Frau - bestanden. Die Sät ze 2 und 3 des § 93 

Abc. 2 ABGB bleiben unverändert; das Recht zur Führung 

eines Doppelnamenz wird somit inhaltlich niCht geändert. 
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Der �b�. J cnth5lt die bi�hcr gel�cndcG R ege!ungen. Zur 

Yrage. eb es möglich sei. ihn zu 5ndern. wi r d auf die 

AusfUhrungen im allgemeinen Teil (P 12) verwiesen. 

Zu Z 2 
. . 

Der vorgeechlagene § 93a �bs. 1 eieht vor. daß der 

Bundecminicter fUr Juctiz auf Grund statistischer 

Ermittlungen f ectzuctellen hat. ob im vorangegangenen 

Kalenderjahr der Familienname des Mannes oder der 

Familienname der Frau h5ufiger als Folge einer 

Eheschließung gemeinsamer Familienname geworden ist. Die 

etatistische Ermittlung iet einfach. bereits eingespielt 

und verursacht kaum Kosten. Nach §§ 38 PStG. 17 Abs . 2 Z 7 

PStV. BGBI. Nr. 629/1983) ist jede Eheschließung dem 

österreichicchen Statistic chen Zentralamt mitzuteilen. Die 

Gesamtanzahl der Eheschließungen ist somit bekannt. Nach 

den §§ 38. 17 Abs. 2 Z 5 PStV iet die Eheschließung 

überdies der Bundeepolizeidirektion Wien mitzuteilen. wenn 

eich der Familienname dec Mannes geändert hat. Die Anzahl 

der Fälle. die so der Bundespolizeidirektion Wien bekannt 

werden. entspricht etwa der. in denen der Familienname der 

Frau gemeinsamer Familienname durch die Eheschließung 

wurde. Die Dif f erenz zwischen dieser Anzahl und der 
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Ge�3m:3nzahl der �hc�chlicßungcn ent�pricht etwa der 

A�zahl der Ehc�chlicß�ngcn. in denen der r3mi lienna�e dee 

ManneG gcmein�3mcr f',:nni 1 i cnname wurde. Unechärten ergeben 

eich au� der Anwendung des 5 93 .'\bc. 3 AßGB oder 

ausländischen Namencrcchte und die bei statistischen 
- , 

�rfassungen üblichen t"ctller. die in K.:luf genommen werden 

können (s. P 4.2. 2. 4. der E V fGH 18. 12. 1982 VfSlg 9598). 

Die Ergebnisse liegen mei et Anf ang Herbst des folgendes 

Jahres vor. Im Fall. daß der Frauenname als häuf igerer 

�amilienname ermittelt worden ist. muß f reilich eine 

andere statisti�che Ert.:lecung vorgesehen werden: in diesem 

Fall müßte die Anzahl der Änderungen des Familiennamens 

der Frau ermi ttelt werden. 

Dies ist aber nicht in näherer Zukunft zu erwarten. Nach 

den bisherigen Er;nittlungen wurde in den Jahren 

1919 - 1984 nur bei 0.13 , bis 1.23 , der Eheschließungen 

eine Änderung dee Familiennamens des Mannes ermi ttelt. 

Di e Feststellung ist eine Verordnung und im 

Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 

Der vorgeschlagene Abs. 2 stellt siCher. daß eine erneute 

Verordnungserl.:lssung nur bei einem Umschlagen der 

Zahlenergebnisse nötig iet. 
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Zum Artikel 1 1  

Zur Z 1 

§ S3 rStG regelt die Bef ugnis des Standesbeamten zur 
• I 

ßeurkundung und Begl�ubigung. Die geltende Z 3 stellt 

d�raut ab. daß die Bectimmung dce gemeinsamen 

Familiennamens nur vor der Eheschließung (also durch die 

Verlobten) möglich ict: im Hinblick auf den 

vorgeschlagenen letzten S�tz dee § 93 Abs. 1 ABGB. der 

eine Bestimmung innerhalb eines Jahres nach Ehecchließung 

zuläßt. muß § 53 Z 3 PStC angepaßt werden. 

Zu den Z 2 und 3 

§ 54 PStG regelt die Entgegennahme von Erklärungen. die 

eine Nameneänderung bewirken. durch den Standesbeamten. 

Wie bereits zu Z 1 ausgefßhrt. ist die Bestimmung des 

gemeinsamen Familiennamens in bestimmten Fällen auch 

innerhalb eines Jahres nach Eheschließung mögliCh: sie 

bewirkt insofern eine Änderung des gemeinsamen 

Familiennamens. Dies muß im § 54 PStG dadurch 

berßcksichtigt werden. daß die neugef aßte Z 3 des § 53 in 

den Abc. 1 und 2 angef Ührt wird; die Anf ührung im Abs. 2 

wird in der Weise vorgenommen. daß bei nachtr�glicher 

Bestimmung des gemeinsamen Familiennamenc die Urkunde dem 
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�tandcebcamtcn =u übcr�ittcln oder die Erklärung vor 

demjenigen Zt�ndcebc�mtcn abzugeben iSL. vor dem die Ehe 

geschlossen worden iet: ist die �hc nicht in einem 

inländischen �hcbuch cingetrag�n. so ist zuständige 

Personenstandsbehörde die Gemeinde Wien. Der P 4 der 

Verordnung des Magistrate der Stadt Wien vom 13. 12. 1983. 

Ml\ 61/11-" 2/83 (Mitteilung JJ\Bl. Nr. 9/1981). betreffend 

die Sonderaufgaben dce Standesamts Wien-Inn�re Stadt wird 

insofern zu ergänzen sein, 

Zum J\rtikel 111 

Der i-l regelt. wie § 93 Abs. 1 dritter Satz ABGß für 

�heschließungcn anzuwenden ist. die im Jahr 1986 

stattfinden werden. Für dieses Jahr ist eine Feststellung 

des Bundesministers für Justiz nach § 93a J\bs. 1 nicht 

möglich. weil die entsprechende Regelung des § 93 Abs. 1 

zweiter Satz ABGß. die die Yeststellung ermögliCht. erst 

in diesem Jahr in Kratt tritt. DieSbezügliCh wird 

angeordnet. daß eine Feststellung des Bundesministers tür 

Justiz nicht zu ergehen hat und mangels Bestimmung des 

gemeinsamen Fanilliennames durch die VerlObten der 

Familienname des Mannes gemeinsamer Familienname wird: 

selbstverständlich haben aber die �hegatten auch die 

MögliChkeit. eine nachträgliche Bestimmung des gemeinsamen 
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Yamiliennamen� innerhalb eine� Jahrec nach der 

�hccchließung vorzunehmen (� 93 Abc. 1 letzter Sat z ACGB 

id� �nt�.). 

Der § 2 regelt. �a� tür Ehe�chlicßungen. die im Jahr 1987 
. , 

�tattfinden. gelten coll. Da ce tür diesee Jahr noch nicht 

möglich eein �ird. Namenefolgen von Ehen aus dem geeamten 

Jahr 1986 zu berück�ichtigen. wird angeordnet. daß die 

Namen�folgen aue dem ereten Halbjahr 1986 zu verwenden 

�ind. 

�um Artikel IV 

Diceer Artikel regelt das Inkrafttreten und die 

Voll�iehung. 
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Te x t. 9 e gell übe r::: t c 11 u n rj 

geltende f�ccun� 

Allgemeines btirgerlichec Gecetzbuch 

§ 93. Die Eh egatten 
haben den gleichen 
Familiennamen zu führen. 
Diecer ist der Familienname 
des Mannes. es sei denn. die 
VerlObt en würden vor der 
�hecchließung in 
öffent licher oder Öffentlich 
beglaubigt er Urkunde den 
Pamiliennamen der Frau ale 
gemeinsamen Familiennamen 
beet immen. 

Ist der Familienname des 
Mannes gemeincamer 
Familienname. co hat die 
Frau das höchet persönliche 
Recht. bei der FÜhrung 
diesec Familiennamene. auch 
im Verkehr mit Beh örden. 
ihren bieherigen 
Familiennamen unter Set zung 
einee B indeet riche 
nachzust ellen. Sie hat das 
Recht zu verlangen. daß eie 
in Urkunden aller Art mit 
diesem Doppelnamen 
bezeiChnet wird. Die PUhrung 
der Perconenet andcbücher und 
die Aucst ellung von 
Personcnct andGurkunden 
werden durch diese 

Anordnungen niCh t berührt. 
1959C 

§ 93. Die Ehegat t en 
haben den gleiChen 
Yamiliennamen zu füh ren. 
Diecer ist der Familienname 
eines der Ehegat t en. den die 
Verlobt en vor oder bei der 
Eheschließung in 
öffent licher oder Öffent lich 
beglaubigt er Urkunde ale 
gemeinsamen Familiennamen 
bestimmt h aben. Mangels 
einer solchen Bestimmung 
wird der Familienname des 
Mannes oder der Frau 
gemeinsamer Familienname. je 
nach dem ob der 
Bundesminieter für Justiz 
den einen oder den anderen 
auf Grund des § 93..1 
allgemein festgest ellt h at. 
In diesem Fall können die 
�hegatt en die im zweiten 
Satz angeführte Best immung 
des gemeinsamen 
Familiennamens w irksam 
nachh olen. eofern die 
Urkunde dem Standesbeamt en 
innerhalb eines Jah res nach 
der Eheschließung zukommt . 

Derjenige Ehegat te. der 
nach Abc. 1 den 
Familiennamen des anderen 
�hegat t en ale gemeinsamen 
Yamiliennamen zu führen h at. 
hat. dae Recht . seinen 
bisherigen Familiennamen 
unter Set zung eines 
Bindest rich s nachzust ellen. 
�r hat das Recht zu 
verlangen. dan er in 
Urkunden aller Art mit 
diesem Doppelnamen 
bezeiChnet wird. Die Führung 
der Personenst andsbücher und 
die Ausst ellung von 
Personenstandsurkunden 
werden durch diese 

Anordnungen nicht berührt . 
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�in Familiennamc� der 
von einem f rUhere n �hcgatten 
au� einer ge�chiedencn oder 
aufgehobenen �hc abgleitet 
wird. darf weder im Sinn dc� 
Ab�. 1 al� gemeinsamer 
Yamilienname geführt oder 
be�timmt noch im sinn des 
Abc. 2 nachgestel l t  werden; 
dann bezieben sich die 
Abs. 1 und 2 auf den zuletzt 
vor der Schließung der 
geschiedenen oder 
aufgehobenen Ehe gefUhrten 
Yamiliennamen . 

1959C 

Ein Fami l ienname. der 
von einem trUheren Ehegatten 
aue einer geschiedenen oder 
aufgehobenen �he abgeleitet 
�ird. darf weder im Sinn dez 
Abs. 1 als gemeinsamer 
Familienname geführt oder 
bestimmt noch im Sinn des 
Abs. 2 nachge�tellt werden: 
dann beziehen sich die 
Abs. 1 und 2 auf den zu l etzt 
vor der Schließung der 
geschiedenen oder 
aufgehobenen Ehe geführten 
Familiennamen. 

S 93a. Der 
Bundesminister für Justiz 
hat durch verordnung al� 
nach § 93 Abs. 1 dritter 
Satz zu führenden 
gemeinsamen Familiennamen 
entweder den Familiennamen 
des Manne� oder den der Frau 
f estzustellen. je nachdem ob 
nach statistischen 
Ermittlungen im 
vorangegangenen Kalenderj ahr 
der eine oder der andere 
häufiger als Folge einer 
Eheschließung gemeinsamer 
Familienname geworden ist. 

Eine erneute 
Feststellung ist 
vorzunehmen. wenn �ich nach 
den statisti�chen 
Ermittlungen ein Wechsel zum 
Familiennamen de� anderen 
Ehegatten ergibt . 
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Pcreonenet3ndegesetz 

§ 53. (1) Der 
Standccbe3mtc h�t zu 
beurkunden und zu bcgl�ubigen 

1 .  die �r klärung. durch 
die der Ehemann dem 
unehelichen Kind ceincr 
Ehefrau odc� durch die der 
Vater. dessen Vatercch3ft 
f estgestellt iet. ceinem 
unehelichen Kind den 
Yamiliennamen gibt. und die 
Erklärungen über dic 
Zustimmung zur Namcncgebung: 

2. die Einwilligung des 
gesetzlichen Vcrtretere und 
der Erziehungebercchtigten 
zur Eheschließung einer 
Person. die nicht voll 
geschäftefähig iet: 

3 .  die Erklärungen der 
Verlobten über die 
Bestimmung ihres nach der 
EhesChließung zu führenden 
Familiennamens; 

4. die Erklärung. durch 
die ein geschiedener 
Ehegatte einen früheren 
Familiennamen wieder annimmt 
oder durch die ein 
geSChiedener Ehegatte dem 
anderen die Führung seines 
Familiennamens untersagt: 

S. Erklärungen. die f ür 
den Eintritt der 
namensrechtlichen Wirkungen 
einer Legitimation in 
bestimmten Pällen 
erforderlich sind; 

6. eonstige Erklärungen. 
die für dic vollständige 
Eintragung eines 
Personenstandsfalles 
erfordcrlich sind. 

( 2) Der Standesbeamte. 
vor dem die Eltern die Ehe 
schlicßen. hat Erklärungen 
übcr die �ncrkennung der 
Vatcrschaft und über die 
BezeiChnung des 
Anerkennenden als Vater zu 
beurkunden. 

19S9C 

§ 53 .  (1) Der 
St3ndccbeamte hat zu 
beurkunden und zu begl aubigen 

1 .  die Erklärung. durch 
die der Ehemann dem 
unehelichen Kind seiner 
Ehef rau oder durch die der 
Vater. dessen Vaterscha ft 
festgestellt ist. seinem 
unehelichen Kind den 
Familiennamen gibt. und die 
Erklärungen über die 
Zustimmung zur Namensgebung: 

2. die Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters und 
der Erziehungsberechtigten 
zur Eheschließung einer 
Person. die niCht voll 
geschäftsfähig ist: 

3 .  die Erklärungen über 
die Bestimmung des nach der 
Eheschließung zu führenden 
f<'ami liennamens: 

4. die Erklärung. durch 
die ein geschiedener 
Ehegatte einen früheren 
Familiennamen wieder annimmt 
oder durch die ein 
geschiedener Ehegatte dem 
anderen die FUhrung seinea 
Familiennamens unteraagt: 

5. Erklärungen. die für 
den Eintritt der 
namensrechtlichen Wirkungen 
einer Legitimation in 
beatimmten Fällen 
erforderlich sind; 

6. sonstige Erklärungen. 
die f ür die VOllständige 
Eintragung einea 
Personenstandsfalles 
erforderlich sind. 

( 2) Der Standesbeamte. 
vor dem die Eltern die Ehe 
schließen. hat Erklärungen 
über die Anerkennung der 
Vaterschaft und über die 
BezeiChnung des 
Anerkennenden als Vater zu 
beurkunden. 
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(3) Die im Abc. 1 Z 1 

bia S angeführten 
�rkljrungen tannen auch VOG 

den öcterreichicchen 
Vertretungcbehörden im 
�uGland beglaubigt werden. 

(4) In anderen 
Hcchtevorcchriften 
eingeräumte Betugnicce der 
Gerichte. 
Verwaltungcbehörden und 
Notare zur Beurkundung und 
Beglaubigung der im Abc . 1 
Z 1 bic 5 und Abc. 2 
angeführten �rklärungen 
bleiben unberührt. 

§ 54. (l) Werden die im 
§ 53 Abc. 1 Z 1. 4 und 5 

angeführten Ertlärungen 
nicht vor dem zuständigen 
Standeebeamten abgegeben. 
sind sie diesem in 
öffentliCher oder öffentliCh 
begl aubiger Urkunde zu 
übermitteln. 

(2) Zuetändig ict für 
die in § 53 Abs. 1 Z 1 und 5 
angeführten Erklärungen die 
Perconenctandsbehörde. in 
deren Geburtenbuch die 
Geburt des Kindcc (Z 1) oder 
dee legitimierten Kindes 
(Z 5). für die in § 53 

Abc. 1 Z 4 angeführte 
Erklärung die 
Personenstandsbehörde. in 
deren Ehebuch die Ehe 
eingetragen ict. 1st die 
Geburt oder die Ehe nicht in 
einem inländischen 
Geburtenbuch oder Ehebuch 
eingetragen. ict die 
Gemeinde Wien zuständig. 

(3 ) Die tlbermittlung 
obliegt. eoweit nicht eine 
Mitteilungcpflicht nach § 38 
Abc. 1 und 2 becteht. der 
Percon. die die Erklärung 
abgibt. 

1959C 

(3) Die im Abc. 1 Z 1 
bic S angeführten 
Erklärungen können auch von 
den öcterreichiechen 
Vertretungcbehörden im 
Aueland beglaubigt werden. 

(4) In anderen 
Rechtevorcchriften 
eingeräumte Betugnisee der 
Gerichte .< 

Verwaltungsbehörden und 
Notare zur Beurkundung und 
Beglaubigung der im Abc. 1 
Z 1 bis 5 und Abs. 2 
angeführten Erklärungen 
bleiben unberührt. 

§ 54. (l) Werden die im 
§ 53 Abc. 1 Z 1. 3. 4 und 5 
angeführten Erklärungen 
nicht vor dem zuständigen 
Standesbeamten abgegeben. 
eind cie diesem in 
öffentliCher oder öffentlich 
beglaubiger Urkunde zu 
übermitteln. 

(2) Zuständig ist für 
die in § 53 Abc. 1 Z 1 und S 
angeführten Erklärungen die 
Personenctandsbehörde. in 
deren Geburtenbuch die 
Geburt des Kindes (Z 1) oder 
des legitimierten Kindee 
(Z 5). für die in § 53 
Abs. 1 Z 3 und 4 angeführte 
Erklärung die 
Pereonenetandsbehötde. in 
deren Ehebuch die Ehe 
eingetragen iet. Ist die 
Ceburt oder die Ehe nicht in 
einem inländiechcn 
Geburtenbuch oder �hebuch 
eingetragen. ist die 
Gemeinde Wien zuständig. 

(3) Die Ubermittlung 
Obliegt. soweit niCht eine 
Mittcilungepflicht nach § 38 
Abc. 1 und 2 beeteht. der 
Person. die die Erklärung 
abgibt. 
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(4) Die nach �bc. 2 zur 
�ntgegcnnahme einer 
�rklärung nach 5 53 hb�. 1 

Z � zuctändige 
Perconenctandcbehörde hat 
die Zuctimrnungcberechtigten 
vom Eintritt der 
Legitimation zu verständigen 
und auf ihr ZuctimmungcreCht 
hinzuweicen, 

19�9C 

(1) Die nach Abc. 2 zur 
Entgegennahme einer 
�rklärung nach � S3 Abc. 1 
Z � zuctändige 
Personenctandcbehörde hat 
die Zuctimmungcberechtigtcn 
vom Eintritt der 
Legitimation zu verständigen 
und aut ihr Zuctimmungsrecht 
hinzuweisen. 
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